
 
 

Anlage zur Geschwisterregelung 
 

Matrikel-Nr.  
 
 

Name: Vorname: 

 

Eine Befreiung von den Studiengebühren ist möglich, wenn zwei oder mehr Geschwister keine 
Befreiung von den Studiengebühren in Baden-Württemberg in Anspruch nehmen bzw. 
genommen haben.  
Außerdem ist eine Befreiung möglich, falls ein Geschwisterteil für weniger als sechs Semester 
von den Studiengebühren befreit wurde. Die verbleibende Semesterzahl kann von einem 
anderen Geschwisterteil in Anspruch genommen werden. 
 

Ab dem Sommersemester 2009 kommt es nur noch auf die Anzahl der Geschwister an. Es ist es nicht 
mehr erforderlich, dass bei Familien mit mehr als zwei Kindern, mindestens drei Kinder studieren. 
Voraussetzung für eine Befreiung ist, dass mindestens zwei Geschwister keine Befreiung nach der 
„Geschwisterregelung“ an einer Hochschule in Baden-Württemberg in Anspruch genommen haben 
bzw. in Anspruch nehmen. Die Geschwisterregelung gilt auch für Halb- oder Stiefgeschwister oder 
adoptierte Geschwister. 
 
Der Befreiungsanspruch besteht auch dann, wenn Ihre Geschwister 

• nicht studieren, in der Berufs- oder Schulausbildung sind oder in den Kindergarten gehen, 
• ihr Studium abgeschlossen haben, 
• nicht in Baden-Württemberg studieren. In diesem Fall ist es unerheblich, ob Ihre 

Geschwister Studiengebühren zahlen oder nicht, 
• in Baden-Württemberg studieren und im Praxissemester oder Urlaubsemester sind oder 

wegen eines anderen Grundes als der Geschwisterregelung von den Studiengebühren befreit 
wurden. 

Erklärung: 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Erklärung der Geschwister: 

 Ich habe zwei oder mehr Geschwister, von denen zwei keine Befreiung nach der 
Geschwisterregelung an einer Hochschule in Baden-Württemberg in Anspruch nehmen bzw. 
genommen haben. 

 
 Meine Schwester/mein Bruder (Name, Vorname)___________________________ war für 

_____Semester (bitte Anzahl eintragen) nach der Geschwisterregelung des Landes Baden-
Württemberg von den Studiengebühren befreit. Ich beantrage deshalb für die verbleibenden  
_____ Semester eine Befreiung.   
Hierzu bitte die Befreiungsbescheide der entsprechenden Hochschule beifügen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit erkläre ich (Vorname, Name) ________________________________________, dass ich 
keine Befreiung nach der Geschwisterregelung an einer Hochschule in Baden-Württemberg in 
Anspruch nehme bzw. genommen habe.  
 
Datum: ___________    Unterschrift: ____________________________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich (Vorname, Name) ________________________________________, dass ich 
keine Befreiung nach der Geschwisterregelung an einer Hochschule in Baden-Württemberg in 
Anspruch nehme bzw. genommen habe.  
 
Datum: ___________    Unterschrift: ____________________________________ 
Falls Ihre Geschwister noch nicht volljährig sind,  bitte Unterschrift der Erziehungsberechtigten. 



 
Weitere Hinweise: 
 
Ihr Antrag auf Gebührenbefreiung soll möglichst während der jeweiligen Rückmeldefrist, spätestens 
jedoch bis zum Beginn der Vorlesungszeit bei der Studienabteilung eingehen. 
 
Stellen Sie den Antrag nach bereits bezahlter Studiengebühr, ist Ihnen diese zu erstatten. Hierzu 
müssen Sie uns noch Ihre Bankverbindung mitteilen. Ein entsprechendes Formular erhalten Sie in der  
Studienabteilung  und im Internet unter www.ph-ludwigsburg.de/3936.html  Rubrik Studien-
gebühren“. 
 
 
Erforderliche Unterlagen: 
 
• Kopien der Geburtsurkunden des/der  Antragstellers/in  und von mindestens zwei 

Geschwistern (bzw. Auszug aus dem Familienbuch) und 
• zusätzlich bei Stief- und Halbgeschwistern: Heiratsurkunde der Eltern oder Eintrag der 

Lebenspartnerschaft  
• zusätzlich bei Adoptivgeschwistern: Nachweis der Adoption 
• Falls Ihre Schwester bzw. Ihr Bruder ab dem Sommersemester 2009 an einer Hochschule in 

Baden-Württemberg aufgrund der Geschwisterregelung von den Studiengebühren befreit war, 
den Befreiungsbescheid der Hochschule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Falls eines meiner Geschwister künftig von den Studiengebühren in Baden-Württemberg aufgrund 
der Geschwisterregelung befreit wird, werde ich dies unverzüglich schriftlich mitteilen.  
Mir ist bewusst, dass ich mich durch Zurückhalten und Verschweigen von Informationen, sowie 
durch unrichtige Angaben strafbar mache. 
Ich versichere, dass ich nachträgliche Änderungen, die Einfluss auf die Gebührenbefreiung haben, 
unverzüglich mitteilen werde 
 
 
 
………………………………………….   ………………………………………………………… 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Studierenden 
 

http://www.ph-ludwigsburg.de/3936.html

